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I. Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Name und Sitz 
 
(1) Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsg ruppe  Bad 
Salzig ist eine Gliederung der am 19. Oktober 1913 gegründeten 
Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG).  Sie gehört als 
Untergliederung zum DLRG Landesverbandes Rheinland- Pfalz e.V., der 
in das Vereinsregister des Amtsgerichts Mainz einge tragen ist und 
zum DLRG Bezirk Rhein-Mosel, der in das Vereinsregi ster des 
Amtsgerichts Koblenz eingetragen ist. Sie führt den  Namen 
"Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsgruppe B ad Salzig" 
(DLRG Bad Salzig). Nach der Eintragung führt sie de n Namenszusatz 
"e.V." . 
 
(2) Die DLRG Bad Salzig nimmt die Aufgaben der DLRG  in dem vom 
DLRG Bezirk Rhein-Mosel zugewiesenen Bereich Bad Sa lzig wahr. 
 
(3) Vereinssitz der am 17. Dezember 1989 gegründete n DLRG Bad 
Salzig ist Boppard, Ortsteil Bad Salzig. 
 

 
§ 2 

Aufgaben 
 
(1) Die DLRG Bad Salzig verfolgt ausschließlich und  unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steue rbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. Sie ist eine selbständi ge Organisation 
und arbeitet ehrenamtlich mit freiwilligen Helfern.  
 
(2) Zweck der DLRG Bad Salzig ist die Förderung der  Rettung aus 
Lebensgefahr durch Schaffung und die Förderung alle r Einrichtungen 
und Maßnahmen, die der Bekämpfung des Ertrinkungsto des dienen. Der 
Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die folgenden 
Aufgaben: 
   - Aufklärung der Bevölkerung über Gefahren am un d im Wasser 
   - Förderung des Anfängerschwimmens, des Schwimme ns mit Er- 
     wachsenen und Schwimmen mit Behinderten 
   - Förderung des Schulschwimmens 
   - Förderung des Kleinkinderschwimmens 
   - Aus- und Fortbildung, sowie Einsatz im Wasserr ettungsdienst 
     von 
         Schwimmern, 
         Rettungsschwimmern, 
         ehrenamtlichen Helfern, 
         Bootsführern, 
         Rettungstauchern und 
         Funkern 
   - Planung, Organisation und Durchführung des Was serrettungs- 
     dienstes 
   - Mitwirkung bei der Abwendung von Katastrophen am und im 
     Wasser 
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   - Unterstützung und Gestaltung freizeitbezogener  Maßnahmen am, 
     im und auf dem Wasser, Freizeiten mit DLRG-Aus bildung und  
     Jugendarbeit 
   - Pflege der Zusammenarbeit mit örtlichen Behörd en und 
     Organisationen 
   - Werbung für die Ziele der DLRG 
   - Natur- und Umweltschutz am und im Wasser, 
     soweit diese Aufgaben nicht vom DLRG Landesver band Rheinland- 
     Pfalz oder vom DLRG Bezirk Rhein-Mosel wahrgen ommen werden 
   - Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeite r, insbesondere 
     in den Bereichen Führung, Organisation und Ver waltung 
 
(3) Die DLRG Bad Salzig ist selbstlos tätig, sie ve rfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Sie darf niemandem 
Verwaltungskosten erstatten, die ihrem Zweck fremd sind oder 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen gewähren. Die Mi tglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  Alle Mittel 
der DLRG Bad Salzig dürfen nur für satzungsgemäße Z wecke verwendet 
werden. 
 

 
§ 3 

Geschäftsjahr 
 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

 
§ 4 

Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglied der DLRG Bad Salzig können natürliche und juristische 
Personen und Vereinigungen des privaten und öffentl ichen Rechts 
werden. Sie erkennen durch ihre Eintrittserklärung diese Satzung, 
die Satzung des DLRG Bezirks Rhein-Mosel, die Satzu ng des DLRG 
Landesverbandes Rheinland-Pfalz und die Satzung der  Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft sowie die geltenden Or dnungen der 
DLRG an und übernehmen alle sich daraus ergebenden Rechte und 
Pflichten. 
 
(2) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft  ist ein an den 
Vorstand der DLRG Bad Salzig gerichteter schriftlic her Auf-
nahmeantrag. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbe sondere Minder-
jährigen, ist der Antrag auch von dem gesetzlichen Vertreter zu 
unterschreiben. Diese verpflichten sich damit zur Z ahlung der 
Mitgliedsbeiträge. 
 
(3) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstan d der DLRG Bad 
Salzig. Der Antrag gilt als angenommen, wenn ihm ni cht binnen 
sechs Wochen nach Antragstellung widersprochen wird . 
 
(4) In der DLRG Bad Salzig übt das Mitglied seine R echte 
persönlich aus. Gegenüber den überörtlichen Glieder ungen wird es 
durch gewählte Delegierte und/oder den Vorsitzenden  o.V.i.A. ver-
treten. Die Delegierten sind einzeln und namentlich  zu wählen. 
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Mitglieder der DLRG Bad Salzig dürfen nicht gleichz eitig für eine 
andere DLRG-Ortsgruppe als Delegierte auftreten. 
 
(5) Die Ausübung der Mitgliedsrechte ist davon abhä ngig, dass die 
Beitragszahlung für das laufende oder für das vorau sgegangene 
Geschäftsjahr nachgewiesen ist. Das Stimmrecht kann  nur persönlich 
ausgeübt werden und besteht erst nach Vollendung de s 16. 
Lebensjahres.  
 
(6) Die Mitgliedschaft endet durch  
      - Tod 
      - Austritt 
      - Streichung aus der Mitgliederliste oder 
      - Ausschluss 
 
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Austrittser klärung gegen-
über dem Vorstand. Bei beschränkt Geschäftsfähigen,  insbesondere 
Minderjährigen, ist die Austrittserklärung auch vom  gesetzlichen 
Vertreter zu unterschreiben. Der Austritt kann nur zum Ende eines 
Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine Kündigun gsfrist von 
einem Monat einzuhalten ist. Unbeschadet der Satzun gsbestimmungen 
des DLRG Landesverbandes Rheinland-Pfalz kann ein M itglied durch 
den Beschluss des Vorstandes der DLRG Bad Salzig vo n der Mit-
gliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweim aliger 
schriftlicher Aufforderung mit der Zahlung von eine m Jahresbeitrag 
im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlos sen werden, 
wenn nach der Absendung der zweiten Aufforderung zw ei Monate ver-
strichen sind und in dieser Aufforderung die Streic hung angedroht 
wurde. Auf Antrag kann die Mitgliedschaft nach Zahl ung der rück-
ständigen Beiträge fortgesetzt werden. Den Ausschlu ss aus der DLRG 
regelt die Schieds- und Ehrengerichtsordnung. 
 
(7) Wegen schuldhaften Verstoßes gegen die Bestimmu ngen dieser 
Satzung oder gegen die Anordnung auf Grund dieser S atzung oder 
wegen DLRG-schädigenden Verhaltens kann das Schieds - und 
Ehrengericht wahlweise folgende Ordnungsmaßnahmen e inzeln oder 
gleichzeitig verhängen: 
 
    - Rüge 
    - Verweis 
    - zeitlicher oder dauernder Ausschluss von Ämte rn 
    - zeitliche oder dauernde Aberkennung des passi ven Wahlrechts 
    - Aberkennung ausgesprochener Ehrungen 
    - zeitliches oder dauerndes Verbot des Zutritts  zu bestimmten 
      oder allen Einrichtungen und Veranstaltungen,  ausgenommen 
      Zusammenkünfte der Organe 
    - Ausschluss 
 
Darüberhinaus können den Beteiligten die durch das Verhalten ent-
standenen Kosten ganz oder teilweise auferlegt werd en. Im übrigen 
regelt das Verfahren die Schieds- und Ehrengerichts ordnung. 
 
(8) Die Mitglieder haben Beiträge zu leisten, deren  Intervall und 
Höhe eine Mitgliederversammlung festlegt. 
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Darüber hinaus haben Neumitglieder eine Aufnahmegeb ühr zu 
entrichten, über deren Höhe ebenfalls eine Mitglied erversammlung 
entscheidet. 
 
(9) Ehrenmitglieder der DLRG Bad Salzig sind von de r 
Beitragspflicht befreit. 
 
(10) Endet die Mitgliedschaft, ist das im Besitz be findliche DLRG-
Eigentum zurückzugeben. Scheidet ein Mitglied aus e iner Amts-
tätigkeit aus, hat es die amtsbezogenen Unterlagen an die zu-
ständige Gliederung zurückzugeben. 
Bei der Beendigung der Mitgliedschaft erlischt die Beitragspflicht 
mit Ablauf des Geschäftsjahres. Der Übertritt in ei ne andere 
Ortsgruppe bedarf der schriftlichen Anzeige an den Vorstand, die 
Mitgliedschaft in der DLRG wird hierdurch nicht ber ührt. 
 
(11) Durch eigenmächtige Handlungen eines Mitgliede s wird die DLRG 
Bad Salzig nicht verpflichtet. 
 
 

§ 5 
Verhältnis zum DLRG Landesverband Rheinland-Pfalz u nd zum DLRG 

Bezirk Rhein-Mosel 
 
(1) Der Vorstand des DLRG Landesverbandes Rheinland -Pfalz und der 
Vorstand des DLRG Bezirks Rhein-Mosel ist jeweils b erechtigt die 
Arbeit der DLRG Bad Salzig zu überprüfen und in ihr e sämtlichen 
Unterlagen Einsicht zu nehmen sowie Empfehlungen zu  erteilen die 
der Erfüllung der Aufgaben nach § 2 dieser Satzung dienen. 
 
(2) Zu den Mitgliederversammlungen ist der Vorstand  des DLRG 
Bezirks Rhein-Mosel fristgerecht einzuladen. Von je der Jahres-
hauptversammlung ist ihm ein Doppel der Niederschri ft binnen sechs 
Wochen zuzuleiten. 
  
(3) Die Vorstandsmitglieder der DLRG, des DLRG Land esverbandes 
Rheinland-Pfalz und des Bezirks Rhein-Mosel haben d arüber hinaus 
das Recht an den Mitgliederversammlungen und den Zu sammenkünften  
der Organe der DLRG Bad Salzig teilzunehmen. Ihnen ist auf Wunsch 
das Wort zu erteilen. 
 
(4) Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind dem DLR G Bezirk Rhein-
Mosel fristgerecht zuzuleiten: 
      - Technischer Jahresbericht 
      - Beitragsabrechnung 
      - Jahresabschluss nebst angeordneten Unterlag en 
      - aus sämtlichen fälligen Zahlungsverpflichtu ngen gegenüber 
        dem DLRG Bezirk Rhein-Mosel zu zahlende Bei träge 
      - Nachweis der Erledigung von Auflagen, die v on Organen der 
        DLRG, des DLRG Landesverbandes Rheinland-Pf alz oder des 
        DLRG Bezirks Rhein-Mosel verlangt worden si nd  
 
(5) Die Termine, zu denen Unterlagen vorzulegen und  Zahlungen zu 
leisten sind, werden durch die Organe des DLRG Bezi rks Rhein-Mosel 
festgesetzt. 



 

    Seite 8 

 
 
 
 
 
(6) Werden Verpflichtungen gemäß Absatz 4 unvollstä ndig oder nicht 
termingerecht erfüllt, kann der DLRG Bad Salzig vom  
Fälligkeitstermin an bis zur Erfüllung das Stimmrec ht in den 
Organen des DLRG Bezirks Rhein-Mosel versagt werden . 

 
 

§ 6 
DLRG-Jugend 

 
(1) Die DLRG-Jugend Bad Salzig ist eine Gemeinschaf t von Jugend-
lichen in der DLRG Bad Salzig. Mitgliedschaft und Z ugehörigkeit 
der DLRG-Jugend zur DLRG Bad Salzig werden dadurch nicht berührt. 
Sie betreibt eine den Zielen des Grundgesetzes förd erliche Arbeit 
und bejaht die freiheitliche demokratische Grundord nung, sowie die 
parlamentarische repräsentative Willensbildung in d er Bundes-
republik Deutschland. 
 
(2) Die DLRG Bad Salzig fördert die Teilnahme der J ugend an den 
satzungsgemäßen Aufgaben der DLRG unter Berücksicht igung jugend-
pflegerischer Grundsätze. 
 
(3) Die Jugend der DLRG Bad Salzig bilden die Mitgl ieder bis 
einschließlich 25 Jahre und die von ihnen, unabhäng ig vom Alter, 
gewählten Vertreter und Mitarbeiter 
 
(4)Die Jugendordnung der DLRG Bad Salzig wird von d er DLRG-Jugend 
Bad Salzig beschlossen und bedarf der Zustimmung de s Vorstandes 
der DLRG Bad Salzig. Im Übrigen gilt die Jugendordn ung der DLRG-
Jugend im DLRG-Bezirk Rhein-Mosel. 
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II. Organe 
 

§ 7 
Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung ist als oberstes Orga n die 
Vertretung der Mitglieder der DLRG Bad Salzig. Jede s Mitglied  
nach Vollendung des 16. Lebensjahres hat eine Stimm e. 
 
(2) Die Mitgliederversammlung legt die Richtlinien für die 
Tätigkeiten fest und behandelt grundsätzliche Angel egenheiten der 
DLRG Bad Salzig. Sie nimmt die Berichte des Vorstan des und der 
Kassenprüfer entgegen und ist zuständig für die  
        -  Wahl des Vorstandes und der Stellvertret er, 
                der Kassenprüfer und deren Vertrete r, 
                der Delegierten 
        -  Entlastung des Vorstandes 
        -  Verwendung des anteiligen Beitragsaufkom mens und 
           der Spenden 
        -  Entscheidung über Anträge bei 
              Satzungsänderungen, 
              Auflösung der DLRG Bad Salzig 
        -  Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der D LRG Bad Salzig 
 
(3) Die ordentliche Mitgliederversammlung der DLRG Bad Salzig 
findet einmal jährlich im zweiten Quartal statt. Di e Einladung 
muss mindestens einen Monat vorher vom Vorstand unt er Angabe der 
gesamten Tagesordnung erfolgen. Zu einer außerorden tlichen 
Mitgliederversammlung ist mit einer Ladungsfrist vo n 2 Wochen 
schriftlich einzuladen.  
Die Mitglieder werden durch die Lokalzeitung „Boppa rd im Blick“ 
sowie „Rund um Boppard“ bzw. dem „Wochenspiegel“ ei ngeladen. 
Mitglieder, die nicht im Einzugsbereich dieser Mitt eilungsblätter 
wohnhaft sind, werden schriftlich eingeladen. 
Darüber hinaus wird sowohl im vereinseigenen Schauk asten am 
Bahnhofsvorplatz in Bad Salzig als auch auf der Hom epage der DLRG 
Bad Salzig unter www.Bad-Salzig.DLRG.de zur Mitglie derversammlung 
eingeladen. 
 
(4) Anträge zur Mitgliederversammlung müssen schriftlic h spätestens 
zwei Wochen vorher, Anträge zu einer außerordentlic hen Mitglieder-
versammlung eine Woche vorher beim Vorstand eingere icht werden. 
Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Versammlun g die Anträge 
bekannt zugeben. Anträge, die nach dem in Satz 1 ge nannten 
Zeitpunkt eingehen oder in der Versammlung eingebra cht werden 
(Dringlichkeitsanträge), können nur behandelt werde n, wenn die 
Dringlichkeit begründet wird und mindestens zwei Dr ittel der 
anwesenden Stimmberechtigten die Behandlung zulasse n. 
Dringlichkeitsanträge, die die Wahl des Vorstandes sowie der 
jeweiligen Vertreter, die Beitragsfestsetzung, Satz ungsänderungen 
und die Auflösung der DLRG Bad Salzig e.V. zum Inha lt haben, sind 
nicht zulässig. 
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(5) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist  vom Vorstand 
einzuberufen, wenn das Interesse der DLRG Bad Salzi g es erfordert 
oder wenn ein Zehntel der Mitglieder dies schriftli ch unter Angabe 
des Zwecks und der Gründe beantragt. 
 
(6) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden , bei dessen 
Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden ode r dem Schrift-
führer geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesen d, bestimmt die 
Versammlung den Versammlungsleiter.  
 
(7) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlung sleiter. Die 
Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, we nn ein Drittel 
der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt. 
 
(8) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht au f die Zahl der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfä hig. 
 
(9) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimment haltungen 
bleiben außer Betracht. 
  
(10) Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für di e Dauer des 
Wahlgangs und der vorhergehenden Aussprache einem W ahlausschuss 
übertragen werden. Gewählt ist, wer mehr als die Hä lfte der ab-
gegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Hat nieman d mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, s o findet 
zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Sti mmen erhalten 
haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann derje nige, der die 
meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenz ahl entscheidet 
das vom Versammlungsleiter zu ziehende Los. Wiederw ahl ist zu-
lässig. 
 
(11) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein 
Protokoll aufzunehmen, das von den beteiligten Schr iftführern zu 
unterzeichnen ist. 
 

 
§ 8 

Vorstand 
 
(1) Der Vorstand der DLRG-Ortsgruppe besteht aus de m 
      - Vorsitzenden 
      - Stellvertretenden Vorsitzenden 
      - Schriftführer 
      - Schatzmeister 
      - Leiter Ausbildung 
      - Leiter Einsatz 
      - Stellvertretenden Leiter Einsatz 
      - Jugendvorsitzenden 
      - Leiter Öffentlichkeitsarbeit 
      - und aus bis zu zwei Beisitzern. 
 
(2) Der Schriftführer, der Schatzmeister, der Leite r Ausbildung 
    und der Jugendvorsitzende können einen Stellver treter haben. 
 



 

    Seite 11 

(3) Die Mitgliederversammlung kann auf Antrag des V orstandes 
Referenten für besondere Aufgaben wählen. Diese Ref erenten 
erhalten Sitz und Stimme im Vorstand der DLRG Bad S alzig.  
 
(4) Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der Vorsitze nde und der 
Stellvertretende Vorsitzende; jeder ist allein vert retungs-
berechtigt. Vereinsintern wird jedoch vereinbart, d ass der Stell-
vertretende Vorsitzende nur im Verhinderungsfalle d es Vorsitzenden 
vertretungsberechtigt ist.  
 
(5) Der Schatzmeister und sein Stellvertreter dürfe n nicht 
gleichzeitig Vorsitzender oder Stellvertretender Vo rsitzender, 
sowie auch nicht Jugendvorsitzender, Leiter Ausbild ung oder Leiter 
Einsatz (oder deren Vertreter) sein.                          
Im übrigen ist eine Personalunion zwischen mehreren  
Vorstandsämtern möglich. 
  
(6) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten der D LRG Bad Salzig 
zuständig, soweit sie nicht durch Satzung einem and eren Organ 
übertragen sind. Er hat insbesondere folgende Aufga ben: 
      - Leitung der DLRG Bad Salzig 
      - Vorbereitung und Einberufung der Mitglieder versammlung 
      - Ausführen von Beschlüssen der Mitgliederver sammlung 
      - Verwaltung der Mittel 
      - Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitg liedern 
      - Überwachung der Durchführung der Aufgaben g emäß § 2 
 
(7) Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand fü r die Dauer von 
vier Jahren, gerechnet von der Wahl an. Er bleibt b is zur Neuwahl 
des Vorstandes im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu 
wählen. Die Wahl des Vorsitzenden und seines Stellv ertreters 
erfolgt in geheimer Wahl. Wenn kein anwesendes, sti mmberechtigtes 
Mitglied widerspricht, kann in allen übrigen Fällen  offen gewählt 
werden. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft in de r DLRG Bad 
Salzig endet auch das Amt des Vorstandsmitglieds. S cheidet ein 
Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so kann der Vorsta nd für die 
restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachf olger wählen. 
Scheidet der Vorsitzende aus, ist unverzüglich in e iner 
ausserordentlichen Mitgliederversammlung ein neuer Vorsitzender zu 
wählen. 
 
(8) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom V orsitzenden, 
bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsi tzenden, 
einberufen werden. Die Tagesordnung soll angekündig t werden. Eine 
Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. Der 
Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, nac h der er dann 
verfährt. 
 
(9) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindesten s die Hälfte 
seiner Mitglieder anwesend sind. Bei Beschlussfassu ng entscheidet 
die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden,  bei dessen 
Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzenden.  Der Vorstand 
kann auch im schriftlichen Verfahren beschließen, w enn alle 
Vorstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschlussfas sung zustimmen. 
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III. Untergliederungen 
 
 

§ 9 
DLRG-Stützpunkte 

 
(1) Die DLRG Bad Salzig kann in ihrem Bereich DLRG Stützpunkte 
einrichten, wenn dies den satzungsgemäßen Aufgaben der DLRG 
förderlich und aus organisatorischen Gründen notwen dig ist. Der 
DLRG Stützpunkt wird von einem Stützpunktleiter bet reut, der auf 
Vorschlag des Vorstandes der DLRG Bad Salzig vom DL RG Bezirk 
Rhein-Mosel berufen wird. 
 
(2)  Der Stützpunktleiter kann Mitarbeiter benennen , die vom 
Vorstand der DLRG Bad Salzig bestätigt werden. Der Stützpunkt-
leiter ist dem Vorstand der DLRG Bad Salzig für die  ordnungsgemäße 
Durchführung der satzungsgemäßen Aufgaben der DLRG verantwortlich. 
 
 
 

IV. Sonstige Bestimmungen 
 
 

§ 10 
Prüfungen und Ordnungen 

 
(1) Im Rahmen der Ausbildungs- und Lehrtätigkeit we rden Prüfungen 
abgenommen, deren Art, Inhalt und Durchführung durc h die Prüfungs-
ordnung der DLRG geregelt werden. 
 
(2) Soweit diese Satzung nichts anderes regelt, gil t zur 
Durchführung von Mitgliederversammlungen und Vorsta ndssitzungen 
die Geschäftordnung des DLRG Landesverbandes Rheinl and-Pfalz. 
 
(3) Die Finanz- und Materialwirtschaft, sowie die R echnungslegung 
orientieren sich an den Regelungen der Wirtschaftor dnung der DLRG. 
 
(4) Soweit für den DLRG Landesverband Rheinland-Pfa lz Ergänzungen 
der vorgenannten Ordnungen beschlossen wurden, gelt en diese ent-
sprechend Absatz (1) bis Absatz (3) auch für die DL RG Bad Salzig. 
Gleiches gilt für Ergänzungen von Ordnungen die der  DLRG Bezirk 
Rhein-Mosel vornimmt. 
 

 
§ 11 

Ehrungen 
 
Personen, die sich durch besondere Leistungen auf d em Gebiet der 
Wasserrettung oder hervorragende Mitarbeit verdient  gemacht haben, 
sowie langjährige Mitglieder können geehrt werden. Einzelheiten 
regelt die Ehrungssordnung. 
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§ 12 
Material 

 
Das zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben benö tigte Material 
(DLRG-Material) wird von der DLRG vertrieben. Mater ial, das nicht 
über die DLRG bezogen wird, muss geeignet sein und soll der 
Gestaltungsordnung der DLRG entsprechen. 

 
 

 
V. Schlussbestimmungen 

 
 

§ 13 
Satzungsänderungen 

 
(1) Satzungsänderungen beschließt die Mitgliederver sammlung oder 
eine ausserordentliche Mitgliederversammlung. Zu ei nem Beschluss 
einer Satzungänderung ist eine Mehrheit von Dreivie rtel der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erforderlic h. 
 
(2) Die Satzungsänderung muß im Wortlaut und mit sc hriftlicher 
Begründung mit der Einladung zu der Versammlung bek annt gemacht 
werden. 

 
§ 14 

Auflösung 
 
(1) Die Auflösung der DLRG Ortsgruppe Bad Salzig ka nn nur in einer 
zu diesem Zwecke mindestens sechs Wochen vorher ein berufenen 
Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von neun Z ehntel der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen  werden. 
  
(2) Bei Auflösung der DLRG Bad Salzig oder bei Wegf all steuerbe-
günstigter Zwecke fällt deren Vermögen an den DLRG Bezirk Rhein-
Mosel, der es unmittelbar und ausschließlich für ge meinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.  
 
 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung ist durch die Mitgliederversammlu ng der DLRG Bad 
Salzig am 03.07.2016 beschlossen worden, eingetrage n unter der 
Reg.Nr. 3140 beim Amtsgericht Koblenz und ist mit d er Eintragung 
in Kraft getreten. 
  
(2) Die Bestimmungen des § 8 Abs. 1-3 dieser Satzun g treten mit 
der Beschlussfassung in Kraft.  
 
(3) Mit Inkrafttreten dieser Fassung tritt die am 1 0.10.1990 in 
Boppard, Ortsteil Bad Salzig, beschlossene und auf der 
Mitgliederversammlung der DLRG Bad Salzig zuletzt a m 23.06.2013 
geänderte Fassung der Satzung außer Kraft.  


